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3.3.5 § 9 Allgemeines
1 Bauten und Anlagen sind künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtungen, die den
Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt
beeinträchtigen.
2 Namentlich sind es unter oder über dem Boden errichtete Gebäude und Anlagen aller Art,
einschliesslich An-, Um- und Aufbauten, Keller, Strassen, Parkplätze, Mauern und
Terrainveränderungen und dergleichen. Ferner sind es Fahrnisbauten und provisorische Bauten.

Materialien
Absatz 1 und 2 (Inkrafttreten: 1. Januar 2019)

Bei dieser Bestimmung werden keine Änderungen vorgenommen. Sie ist identisch mit der bisherigen
Regelung in § 4 alt V PBG vom 16. November 1999 in Kraft bis 31. Dezember 2018.
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